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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung

Elektrokleinstfahrzeuge
Personenbeförderung
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e – Tretroller
• Personenbeförderung

• § 8 eKFV
• Die Personenbeförderung ist für 

Elektrokleinstfahrzeuge nicht ge-
stattet.

• Die Vorschrift erfasst nur 
Elektrokleinstfahrzeuge i.S.d. § 
1 I eKFV.

• bbH ≤ 20 km/h
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e – Tretroller
• Personenbeförderung

• § 14 Nr. 4 eKFV
• Ordnungswidrig handelt, wer ent-

gegen § 8 eKFV eine Person be-
fördert.

• TBNR 608000
• Sie beförderten mit dem 

Elektrokleinstfahrzeug 
eine Person.
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e – Tretroller
• Personenbeförderung auf „schnelleren“ e-Tret-

rollern

• „Schnellere“ e-Tretroller sind keine 
Elektrokleinstfahrzeuge sondern zwei-
rädrige Kleinkrafträder i.S.d § 3 III Nr. 1 d) 
FZV i.V.m. § 2 Nr. 11 a) FZV.

• Es ist verboten, Personen mitzunehmen 
auf Krafträdern ohne besonderen Sitz.

§ 21 I S. 4 Nr. 1 StVO
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e – Tretroller
• Fahrzeugführereigenschaft

• Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter 
bestimmungsgemäßer Anwendung seiner 
Antriebskräfte unter eigener Allein- oder 
Mitverantwortung in Bewegung setzt, oder 
unter Handhabung seiner technischen 
Vorrichtungen während der Fahrbewegung 
durch den öffentlichen Verkehrsraum ganz 
oder wenigstens zum Teil lenkt.

BGH NJW 1990, 1245
BGH NJW 2015, 1124
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e – Tretroller
• Fahrzeugführereigenschaft

• Ein Fahrzeug führt nur, wer es selbst 
eigenhändig in Bewegung setzt.

• Ein Führen allein durch Worte genügt 
wegen des eigenhändigen Charakters des 
Fahrzeugführen nicht. In solchen Fällen 
wird allenfalls der Fahrzeugführer, nicht 
aber, wie es das Gesetz verlangt, das Fahr-
zeug durch den „Hintermann“ „geführt“.

Hentschel et al.,
Rn. 3, 5 § 316 StGB
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e – Tretroller
• Fahrzeugführereigenschaft

• Arbeitsteiliges Führen liegt vor, wenn sich 
mehrere Personen essentielle Funktionen 
zum Steuern des Fahrzeugs teilen.

• Teilen sich zwei Personen die Fahrzeug-
bedienung, so sind beide Führer.

BGH NJW 1990, 1245
Hentschel et al.,
Rn. 5 zu § 316 StGB
Rn. 10 zu § 21 StVG
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e – Tretroller
• Fahrzeugführereigenschaft

• Führer eines Fahrzeugs ist nicht nur der-
jenige, der alle für die Fortbewegung des 
Fahrzeugs erforderlichen technischen 
Funktionen ausübt, sondern auch, wer nur 
einzelne dieser Tätigkeiten vornimmt, 
jedenfalls solange es sich dabei um solche 
handelt, ohne die eine zielgerichtete Fort-
bewegung des Fahrzeugs im Verkehr un-
möglich wäre.

BGH NJW 1990, 1245



Verkehrssicherheitsarbeit

Bernd Huppertz
11

e – Tretroller
• Fahrzeugführereigenschaft

• Wer dagegen nicht einmal einen Teil der 
wesentlichen Einrichtungen des Fahrzeugs 
bedient, führt dieses im maßgeblichen Zeit-
punkt nicht.

BGH NJW 2015, 1124
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e – Tretroller
• Fahrzeugführereigenschaft des Sozius

• Mangels Betätigung essentieller Fahrzeug-
einrichtungen ist weder der Soziusfahrer 
auf einem Krad noch der Beiwagenfahrer 
Fahrzeugführer.

• Bei diesen mangelt es bereits an der eigen-
verantwortlichen Übernahme einer für die 
Fahrbewegung notwendigen technischen 
Teilfunktion, sodass sie von vornherein als 
Führer des Kraftrades ausscheiden.BGH NJW 1990, 1245

LK-König, 
Rn. 40 § 315c StGB
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e – Tretroller
• Fahrzeugführereigenschaft des Stokers

• Beim Fahrradtandem sind beide Fahrzeug-
führer.

• A.M.: der Stoker hat weder Lenkung noch 
Bremsen vor sich und somit keine 
Gelegenheit, dass Fahrrad zu führen.

LK-König, Rn. 38 § 315c StGB
Kettler, S. 19
Huppertz NZV 2012, 23, 164 
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e – Tretroller
• Führereigenschaft beim e-Tretroller

• Ist der Mitfahrer auch Führer des e-Tret-
rollers?
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e – Tretroller
• Führereigenschaft beim e-Tretroller

• Die Führereigenschaft setzt auch beim 
„Mitführer“ voraus, dass eine eigen-
verantwortliche Übernahme einer für die 
Fahrbewegung notwendigen technischen 
Teilfunktion erfolgt:

• Lenkung
• Geschwindigkeitsregulierung
• Bremsen

BGH NJW 1990, 1245
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e – Tretroller
• Führereigenschaft beim e-Tretroller

• Allein das Festhalten des Lenkers eines e-
Scooters während der Fahrt durch einen 
Sozius stellt unabhängig von ativen 
Lenkbewegungen nach links oder nach 
rechts, um eine Kurve zu fahren, ein 
Lenken des Fahrzeugs und damit ein 
Führen eines Fahrzeugs dar.

OLG Oldenburg 
NZV 2023, 238
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e – Tretroller
• Führereigenschaft beim e-Tretroller

• Führer und „Mitführer“ eines e-Tretrollers 
sind Kraftfahrzeugführer eines Elektro-
kleinstfahrzeugs. 

• Trunkenheitsdelikte
• § 24a StVG
• § 24c StVG
• § 316 StGB

BGH NJW 1990, 1245
OLG Oldenburg NZV 2023, 238
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e – Tretroller
• Führereigenschaft bei „schnelleren“ e-Tretroller

• Führer und „Mitführer“ eines „schnelleren“ 
e-Tretrollers sind Kraftfahrzeugführer 
eines zweirädrigen Kleinkraftrades. 

• Trunkenheitsdelikte
• § 24a StVG
• § 24c StVG
• § 316 StGB

• Fahrerlaubnispflicht
BGH NJW 1990, 1245
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e – Tretroller
• Beifahrer

• Ist die Führereigenschaft (Mitführer) nicht er-
wiesen, kommt die Prüfung der Verkehrs-
tüchtigkeit i.S.d. § 2 FeV in Betracht.

• Der Beifahrer auf einem Kraftrad ist 
Verkehrsteilnehmer. Ebenso alle anderen 
Mitfahrer, die ihr Verhalten der Fahrweise 
des Fahrzeugführers anpassen müssen, um 
die Fahrsicherheit nicht zu beeinträchtigen.

BGH VRS 18, 416
BayObLG VRS 26, 121



Verkehrssicherheitsarbeit

Bernd Huppertz
22

e – Tretroller
• Beifahrer

• Für den Beifahrer gelten die Grenzen für 
alkoholbedingte Fahrunsicherheit weder 
unmittelbar noch sinngemäß.

Hentschel et al.
Rn. 116 § 316 StGB
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e – Tretroller
• Beifahrer

• Verkehrstüchtigkeit des Sozius verlangt 
die Fähigkeit ruhigen Verhaltens und der 
Anpassung an die Fahrbewegungen sowie 
das wechselnde Tempo (1,8‰).

OLG Hamm 
BA 2 (1961), 49
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e – Tretroller
• Beifahrer

• Der Soziusfahrer auf einem Kraftrad ist bei 
einer BAK von 1,66‰ nicht absolut 
verkehrsuntüchtig.

OLG Stuttgart 
NJW 1960, 1684
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